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und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung
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62/138. Unterstützung der Maßnahmen gegen Geburtsfi-
steln

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Erklärung und Aktionsplattform von
Beijing153, der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung der Generalversammlung „Frauen 2000: Gleichstellung,
Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“154 und der
auf der neunundvierzigsten Tagung der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau verabschiedeten Erklärung155,

sowie in Bekräftigung der auf der Weltkonferenz über
Menschenrechte, der Internationalen Konferenz über Bevöl-
kerung und Entwicklung, dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung und der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz sowie in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen156 und auf dem Weltgipfel 2005157 einge-
gangenen internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet
der sozialen Entwicklung, zur Gleichstellung der Geschlech-
ter und zur Förderung der Frau,

ferner in Bekräftigung des Übereinkommens zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau158 und des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes159 und mit der
nachdrücklichen Aufforderung an die Staaten, die diese Über-
einkommen und die dazugehörigen Fakultativprotokolle160

noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben beziehungswei-
se ihnen noch nicht beigetreten sind, mit Vorrang zu erwägen,
dies zu tun,

betonend, dass Armut, Mangelernährung, fehlende, unzu-
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zuklären, wie Geburtsfisteln verhütet und behandelt werden
können, und das Bewusstsein für die Bedürfnisse schwange-
rer Frauen und Mädchen, einschließlich ihres Rechts auf das
erreichbare Höchstmaß an Gesundheit, zu fördern, die Aus-
bildung von Ärzten, Krankenpflegern und anderen Gesund-
heitsfachkräften im Bereich der lebensrettenden geburtshilfli-
chen Versorgung zu unterstützen und die Heilung und Be-




